
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 28 Bgld. KWG Befugnisse bei
Notstand

 Bgld. KWG - Kundmachung über die Wiederverlautbarung der Burgenländischen

Gemeindeordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.12.2025

(1) Bei Gefahr im Verzug, insbesondere zum Schutz der Sicherheit von Personen oder des Eigentums, ist der

Bürgermeister berechtigt einstweilige unaufschiebbare Verfügungen zu treffen.

(2) In Fällen, in welchen zum Schutz des ö4entlichen Wohls die ortspolizeilichen Vorkehrungen der Gemeinde nicht

ausreichen oder zur Abwendung von Gefahren die Kräfte der Gemeinde nicht auslangen, hat der Bürgermeister der

Bezirkshauptmannschaft unverzüglich Anzeige zu erstatten.

(3) In Katastrophenfällen sowie bei sonstiger außerordentlicher Gefahr ist der Bürgermeister berechtigt und

verp8ichtet, gegen angemessene Vergütung vermögensrechtlicher Nachteile, Privateigentum in Anspruch zu nehmen.

Solche Verfügungen können sofort vollstreckt werden.
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